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Behandlungsvertrag 

Zwischen 

                Patient/in Herr/Frau 

Name 

Anschrift 

Geburtsdatum 

Erziehungsberechtigter 

 

 

Naturheilpraxis Sonja Speck 

Freiburger Str. 307 

79539 Lörrach 

(nachfolgend Heilpraktikerin genannt) 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist eine heilpraktikertypische, heilkundliche Behandlung des Patienten. Die 
Behandlungen der Heilpraktikerin umfassen unter anderem auch wissenschaftlich/schulmedizinisch 
nicht anerkannte naturheilkundliche Verfahren. 

§ 2 Versprechen auf Heilung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Versprechen auf Heilung gemäß dem 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) gegeben wird. 

§ 3 Aufklärung und Hinweise 

Der Patient wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung der Heilpraktikerin eine ärztliche Therapie 
nicht ersetzt. 

Sofern ärztlicher Rat erforderlich ist, wird die Heilpraktikerin unverzüglich die Weiterleitung an einen 
Arzt veranlassen. Dies gilt auch dann, wenn dem Heilpraktiker aufgrund eines gesetzlichen 
Tätigkeitsverbots eine Behandlung nicht möglich ist. 

§ 4 Schweigepflicht 

Der Heilpraktiker verpflichtet sich, über alle Informationen, die er in seiner Berufsausübung über den 
Patienten erhält, Stillschweigen zu wahren. Er offenbart das Berufsgeheimnis nur dann, wenn der 
Patient ihn von der Schweigepflicht entbindet. 



 

Naturheilpraxis Sonja Speck 
Freiburger Str. 307, 79539 Lörrach 

kontakt@naturheilpraxis-sonjaspeck.com 

+49 1523 185 02 73 

 

 

Ausnahme: Der Heilpraktiker ist von der Schweigepflicht entbunden, wenn er aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zur Weitergabe von Daten verpflichtet ist. 

§ 5 Erstattung der Behandlungskosten 

Heilpraktiker sind nicht dem System der gesetzlichen Krankenkassen angegliedert. Gesetzlich 
Krankenversicherte erhalten deshalb grundsätzlich keine Erstattung der Behandlungskosten beim 
Heilpraktiker. Über etwaige Ausnahmen erkundigen Sie sich bitte vorab bei Ihrer Krankenkasse. 

Patienten die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, krankenzusatzversichert oder 
beihilfeberechtigt sind, können einen Erstattungsanspruch der Behandlungskosten gegenüber Ihrer 
Versicherung haben. Das Erstattungsverfahren wird zwischen dem Patienten und dem 
Krankenversicherungsunternehmen direkt abgewickelt. Die Erstattungen sind in der Regel auf die 
Sätze des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) beschränkt. Etwaige Differenzen 
zwischen dem Heilpraktikerhonorar und dem Gebührenverzeichnis sind vom Patienten selbst zu 
tragen. Der Honoraranspruch des Heilpraktikers gegenüber dem Patienten besteht unabhängig von 
jeglicher Krankenversicherung und/oder –Beihilfeleistung in voller Höhe. 

§ 6 Honorar/Behandlungskosten 

Die Behandlung erfolgt in meiner Praxis als Heilpraktikerin auf Privatbasis. Die Vergütung 
richtet sich nach dem tatsächlichen Zeit- und Behandlungsaufwand sowie nach gesondert ver-
einbarten Pauschalen für bestimmte Leistungspakete. 

Für neue Patient:innen wird zu Beginn ein Anamnesegespräch durchgeführt. Dieses umfasst 
ein ausführliches Erstgespräch mit Anamnese und Vitalfeldmessung, die Planung gegebenen-
falls erforderlicher Laboruntersuchungen (z. B. Blut- oder Stuhldiagnostik). Das Honorar für 
dieses Anamnesegespräch beträgt 219 Euro (Für Kinder und Jugendliche gelten andere 
Preise). Laborkosten werden gesondert über das jeweilige Labor erhoben und sind nicht im 
Honorar enthalten. Das anschließende Therapiegespräch beinhaltet die Auswertung der Vital-
feldmessung und der Laborbefunde sowie die Erstellung einer individuellen Therapieempfeh-
lung. Für diesen Termin werden 100 Euro berechnet. 

Bei weiterführenden, strukturierten Behandlungsprogrammen (z. B. einer zwölfwöchigen Be-
gleitung mit mehreren Behandlungssitzungen) können pauschale Honorare vereinbart werden. 
Diese Pauschalen orientieren sich am voraussichtlichen Gesamtzeitaufwand und werden der 
Patientin/dem Patienten vor Beginn des Programms mitgeteilt. 

Soweit keine Pauschale vereinbart wird, bemisst sich das Honorar nach dem Zeitaufwand der 
Behandlung. Derzeit beträgt mein Stundensatz 100 Euro; angefangene Viertelstunden werden 
anteilig berechnet. Das Honorar ist per EC-Karte oder per Überweisung nach Rechnungsstel-
lung zu zahlen. Auf Wunsch wird eine Rechnung zur Vorlage bei privaten Krankenversiche-
rungen oder Beihilfestellen nach dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) erstellt. 
 

§ 7 Nachbetreuung über Telefon/Skype 

Die Beratung/Nachbetreuung per Telefon oder Skype ersetzt die reguläre Beratung in der Praxis nicht 
und wird zusätzlich zu den persönlichen Terminen angeboten. Über Telefon oder Skype werden keine 
Diagnosen gestellt. 

Die Kosten für ein Telefonat oder Onlinegespräch werden mit 25 Euro je angefangene viertel Stunde  
berechnet. Bei Telefonaten, die die Heilpraktikerin ins Ausland tätigt, wird zusätzlich eine Gebühr von 
5 Euro je 10 Minuten erhoben. 
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§ 8 Ausfallhonorar 

Die Praxis wird nach dem Bestellsystem geführt. Dies bedeutet, dass die mit den Patienten vereinbarte 
Zeit auch ausschließlich für diese reserviert ist, wodurch in der Regel lange Wartezeiten erspart 
bleiben. Dies bedeutet jedoch auch, dass vereinbarte Termine, die nicht eingehalten werden können, 
spätestens 24 Stunden vorher abzusagen sind, damit die reservierte Zeit noch anderweitig verplant 
werden kann. Diese Vereinbarung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten im 
organisatorischen Sinne, sondern begründet zugleich beiderseitige vertragliche Pflichten. So kann den 
Patienten, die den Termin nicht rechtzeitig absagen, die vorgesehene Zeit und die Vergütung bzw. die 
ungenutzte Zeit in Rechnung gestellt werden (Ausfallhonorar). 

§ 9 Datenschutz 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind wir mit Wirkung zum 25.05.2018 

verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck wir Ihre personenbezogenen Daten 

erheben, speichern und ggf. an Dritte weiterleiten und welche Rechte Ihnen bezüglich Ihrer Daten 

zustehen. 

Im Einzelnen führen wir insofern wie folgt aus: 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der Patientendaten ist der Praxisinhaber: (Sonja Speck, 

Freiburger Str. 307, 79539 Lörrach, Tel: +491523 185 02 73, kontakt@naturheilpraxis-

sonjaspeck.com) 

Ein ständiger Vertreter und/oder Datenschutzbeauftragter ist in der Praxis nicht vorhanden. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der heilkundlichen Versorgung sowie zur 

Abrechnung der Leistungen erhoben und im automatisierten Praxisverwaltungssystem und in den 

händischen Patientenakten gespeichert. Bei den Daten handelt es sich neben Ihren Kontaktdaten 

insbesondere um Gesundheitsdaten wie Anamnese, Medikation, Diagnosen, Therapievorschläge, 

Befunde usw. Auch andere Heilpraktiker/Ärzte, bei denen Sie sich in Behandlung befinden, können 

uns zu diesem Zweck Daten zur Verfügung stellen. 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist auf der Grundlage des 

Behandlungsvertrages zwischen Ihnen und dem Praxisinhaber notwendige Voraussetzung für eine 

adäquate und sorgfältige Behandlung. 

Die Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit es rechtlich zulässig ist oder Sie hierzu 

ausdrücklich eingewilligt haben. Dritte in diesem Sinne können andere Leistungserbringer 

(Heilpraktiker/Ärzte/Physiotherapeuten usw.), Krankenversicherungen oder auch eine 

Verrechnungsstelle sein. 

Ihre personenbezogenen Daten werden in der Praxis noch mindestens 10 Jahre nach Abschluss der 

Behandlung aufbewahrt (§ 630 f BGB). Unter Umständen können sich nach anderen gesetzlichen 

Bestimmungen auch längere Aufbewahrungsfristen ergeben (bspw. müssen Aufzeichnungen über 

Röntgenbehandlungen gem. § 28 Abs. 3 RöV noch mindestens 30 Jahre nach der Behandlung 

aufbewahrt werden). 
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Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind 

– der Behandlungsvertrag zwischen Praxisinhaber und Patient, 

– Art. 6 Abs. 1 b), Art. 9 Abs. 2 f), h) i.V.m. Abs. 3 DS-GVO, 

– § 22 Abs. 1 Nr. 1 b) BDSG und 

– die in diesem Zusammenhang von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen. 

Ihnen stehen bezüglich Ihrer Daten verschiedene Rechte zu: 

So können Sie Auskunft über die erhobenen Daten und die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen auch das Recht auf Löschung der gespeichert Daten 

zu. Auf die Einschränkung der Verarbeitung/Sperrung der Daten haben Sie, soweit die 

Voraussetzungen gegeben sind, ebenfalls Anspruch. 

Soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, steht Ihnen des Weiteren das Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (sog. Recht auf Datenportabilität). 

Eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit widerrufen. Näheres zu 

diesem Widerrufsrecht lässt sich dem jeweiligen Einwilligungs-Formular entnehmen. 

Und schließlich steht Ihnen ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu, 

soweit Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung der erhobenen Daten gegen die DS-GVO 

verstößt. 

Einverständniserklärung Datenerhebung 

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Daten zum Zwecke der Dokumentation 
gespeichert werden. 

 

 

Datum, Unterschrift                                                         Datum, Unterschrift     

 

Heilpraktiker                                                                    Patient/Erziehungsberechtigter 

 

 


